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Infothek

HWK-Weiterbildungs- 
programm veröffentlicht 

Die Handwerkskammer (HWK) Trier 
hat zu Beginn des Jahres ihr Weiter-
bildungsprogramm für 2020 veröf-
fentlicht. Ob Geprüfter Polier, Tisch-
lermeister oder Betriebswirt nach 
der Handwerksordnung – für jeden 
Handwerker gibt es ein passgenaues 
Angebot. Dazu gehören neben Meis-
terkursen auch Lehrgänge aus den Be-
reichen Umwelt, EDV, Unternehmens-
führung und Technik. Die HWK hat ihr 
Angebot erweitert. Hinzugekommen 

sind beispielsweise Weiterbildungen  
im Bereich „Nachhaltiges Bauen“, etwa  
die Kurse „Passivhaus-Handwerker“, 
„Experte für Schimmelpilzsanierung“ 
oder „Messtechnik für Bauexperten“. 
Schulungsort ist das neue HWK-Bil-
dungszentrum, das mit innovativer 
Technik ausgestattet ist. 
Die Broschüre enthält zudem wichtige 
Tipps zur Karriereplanung sowie zu 
Fördermöglichkeiten für die geplante 
Weiterbildung wie Aufstiegs-BAföG 
und Aufstiegsbonus. Handwerker fin-
den darüber hinaus Informationen zu 
kostenlosen Serviceleistungen, etwa 
Unterstützung von Auszubildenden 
bis hin zum Ansprechpartner für Be-
triebsgründungen. 
Interessenten können das aktuelle  
Kursprogramm im Internet unter:
www.hwk-trier.de herunterladen oder 
bei der HWK bestellen. 
Kontakt: Marika Willms, HWK-Aka-
demie, Loebstraße 18, 54292 Trier, 
E-Mail: mwillms@hwk-trier.de, 
kostenlose Service-Nummer:
0800 0207-400.

Broschüre auf HWK-Homepage oder per Post erhältlich

Neue Handwerks-
kampagne

„Wir wissen was wir tun“
Mitte Februar fiel der Startschuss zur neuen Staffel der Handwerks-
kampagne „Wir wissen, was wir tun“. Gemeinsam mit der neuen Kam-
pagne wurde das Nutzungsangebot für Handwerksbetriebe optimiert. 
Im Werbemittelportal stehen ab sofort Kampagnenmaterialien zur 
Verfügung, bei denen Handwerker einfach und effektiv ihren Betrieb 
in den Vordergrund stellen können. Es gibt mehr Platz für das eigene 
Firmenlogo und mehr Gestaltungsmöglichkeiten als früher. Der neue 
Plakat- oder Film-Konfigurator lässt sich ganz einfach bedienen. Foto 
vom Firmenchef oder der Belegschaft hochladen, dazu das Firmenlogo 
und weitere Informationen sowie eine zutreffende Überschrift, fertig 
ist die individualisierte Werbung für Print- und Online-Medien. 
Die Kampagnenmotive stehen in verschiedenen Formaten für Print und 
online im Werbemittelportal unter www.werbemittel.handwerk.de  
zum Download zur Verfügung. Die Motive können dann bis zum Ende 
dieser dritten Kampagnenstaffel, das ist am 31. Dezember 2024, ver-
wendet werden, sofern im Werbemittelportal keine abweichenden 
Nutzungsrechte hinterlegt sind.

Spot zur neuen Image-Kampagne 
auf YouTube:

Erfindersprechtage in Trier

TRIER. Der Schutz eigener Ideen und Produkte rückt in einer grenzüber-
schreitenden Wirtschaftswelt immer mehr in den Fokus. Eigene Produkte, 
Designs und Marken sind am Markt vor etwaigen Nachahmern und un-
erwünschten Plagiaten zu schützen. Gewerbliche Schutzrechte gewähren 
dem Anmelder einen nicht unerheblichen, rechtlichen Schutz seiner Ideen 
und sichern damit zugleich den eigenen wirtschaftlichen Erfolg. Die Hand-
werkskammer (HWK) Trier bietet zusammen mit der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Trier Erfindersprechtage an. Mitglieder erhalten dort kosten-
los eine halbstündige Erstberatung von einem Patentanwalt. Fragen über 
Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Marke und Geschmacksmuster 
und deren Inhalt können dort besprochen werden. 

Zum Beispiel: 
 • Ist meine Idee schutzrechtsfähig? Besteht bereits ein entsprechendes  
 Schutzrecht eines Dritten?
• Wie beantrage ich welches gewerbliche Schutzrecht und wie setze ich es  
 durch?

• Mit welchen Kosten ist die Anmeldung und Aufrechterhaltung eines  
 Schutzrechts verbunden?
• Wie kann mir ein Patentanwalt dabei behilflich sein?

Nachfolgende Erfindersprechtage stehen in 2020 für alle Mitglieder zur 
Verfügung.   
Anmeldung erforderlich! 

In den Räumen der HWK 
Anmeldung bei Vanessa Brandenburg, 
Tel.: 0651 207-142, E-Mail: vbrandenburg@hwk-trier.de 
20. April, 08. Juni, 17. August, 05. Oktober

In den Räumen der IHK
Anmeldung bei Lena Schwickerath, 
Tel.: 0651 9777-407, E-Mail: schwickerath@trier.ihk.de 
11. Mai, 29. Juni, 07. September, 02. November

Beratung rund um das Patentrecht 

Stand: 16.03.2020



Die Betriebsbörse „nexxt - change“ 

Viele selbständige Unternehmer suchen einen 
Nachfolger, da aus der Familie oder unter den 
Mitarbeitern kein Übernehmer zur Verfügung 
steht. Gleichzeitig gibt es viele engagierte Un-
ternehmer und Existenzgründer, die eine beste-
hende Firma übernehmen wollen. Die Unterneh-
mensnachfolgebörse nexxt-change bietet für 
beide Gruppen eine mögliche Lösung. 
Auf der Seite www.nexxt-change.org werden 
aktuelle  Angebote aus dem Kammerbezirk Trier 
und bundesweit angeboten. Die Vermittlungstä-
tigkeit übernimmt die Handwerkskammer (HWK)
Trier, dadurch bleibt die Vertraulichkeit gewahrt, 
denn der Inserent steuert, wer seine Kontakt- 
adresse erhält. Die Veröffentlichung eines Insera-

tes, egal ob Verkaufsangebot oder Kaufgesuch, 
erfolgt online über die Website (Registrierung 
erforderlich) oder mittels Formulareinreichung. 
Die Freischaltung des Internetangebotes erfolgt 
dann durch Freigabe der autorisierten Mitarbei-
ter der HWK Trier als Regional- und Ansprech-
partner.
Ansprechpartner HWK Trier: 
Hans-Werner Lichter, Technischer Betriebsberater, 
Telefon: 0651 207-281, E-Mail: hlichter@hwk-trier.de 
Ansprechpartner bei Fragen rund um die Exis-
tenzgründung oder Betriebsübergabe sind auch 
die Kreishandwerkerschaften. 
Innungsbetriebe können auf Wunsch ihren Ein-
trag auf nexxt-change.org zukünftig im Compa-
gnon zusätzlich als Kurzhinweis veröffentlichen. 

Verkaufsangebot: 
Übernehmer/in für Schreinerei Nähe Luxemburg/
Bitburg gesucht
Chiffre: HWKT-9-1122 (unter dieser Chiffre- 
Nummer erhält man auf nexxt-change.org alle 
Infos zu diesem Angebot)

Kurzbeschreibung:
Traditionsreiche Schreinerei, Grenzregion Lux-
emburg und Raum Bitburg, mit geräumiger 
Werkstatt und komplettem Maschinenpark aus 
Altersgründen zu übergeben. Gesamtfläche von 
ca. 530m² (Werkstatt ca. 200m² , Spritzraum ca. 
40m² , Trockenraum ca. 70m², Halle ca. 220m² ). 
Alle Räume sind beheizbar, die Halle ist frostfrei. 
Maschinenausstattung 
•  Wagner Airles-Hochdruck-Spritzanlage 
•  Schuko-Spritzraum, Zuluft mit Heizregister 
•  Fräse, Abricht- und Dicktenhobelmaschine 
 Fa. Martin 
•  Ott hydraulische Furnierpresse 
•  Sandingmaster Breitbandschleifer 
•  Altendorf-Formatkreissäge 
•  Panhans Zapfenschläger 
•  Schuco-Vacomat 3000 Absauganlage 
und natürlich alle gängigen Kleinmaschinen.
 
Das Gebäude, in dem sich die Werkstatt befin-
det, ist Eigentum der bisherigen Unternehmerfa-
milie und kann gemietet werden.

Infothek
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Bezirksdirektion Marc Simons
Fuhrweg 25, 54595 Prüm
Telefon 06551 1481222, Fax 06552 1481224
marc.simons@signal-iduna.net

Mit der Liebe zum Detail: Wir versichern jeden 
Betrieb mit passgenauen Lösungen. 

Mit BetriebsPolice select sichern Sie Ihren Betrieb ganz individuell gegen alle Risiken Ihres Tätigkeitsfeldes ab. So wählen Sie ganz flexibel nur 
Versicherungsleistungen, die für Sie in Frage kommen und die Sie wirklich benötigen. Setzen Sie auf ein Versicherungspaket, das immer für Sie 
da ist – ganz nach Ihren Wünschen.

Die BetriebsPolice select 

Top-Schutz-Garantie erleichtert Wechsel
Mit ihrer BetriebsPolice select (BPS) bietet die SIGNAL IDUNA umfassenden Versicherungsschutz 
für Handwerk und Handel: Absicherung nicht von der Stange, sondern aufgebaut aus frei wählbaren 
Leistungsbausteinen. 

Für Betriebe, die in Sachen Versicherungs-
schutz künftig auf die BPS bauen möchten, 
gibt es mit der Top-Schutz-Garantie gleich ein 
besonderes Schmankerl. Hiermit erleichtert die 
SIGNAL IDUNA den Versicherungswechsel. 
Die Top-Schutz-Garantie stellt sicher, dass der 
Betrieb auf der einen Seite bereits von den 
Vorteilen der BPS profitiert. Auf der 
anderen Seite behält er weitgehend die 
Konditionen des Vorversicherers. In der 
Praxis bedeutet dies, dass die SIGNAL 
IDUNA im Schadenfall die Konditionen 
zugrunde legt, die für den versicher-
ten Betrieb am günstigsten sind. Die 
Top-Schutz-Garantie gilt vom Vertrags-
abschluss an bis zur nächsten Vertrags-
aktualisierung, längstens für fünf Jahre.

Mit der SIGNAL IDUNA stellt sich den 
Betrieben ein starker Partner an die 
Seite, der dem Betriebsinhaber zumin-
dest in Sachen Betriebsabsicherung 
Last von den Schultern nehmen kann. 
Die BPS bietet ein mächtiges Instrument, um 
das Unternehmen gegen existenzgefährdende 
Risiken abzusichern. Dabei lassen sich die ein-
zelnen Leistungsbausteine – von der Betriebs-
haftpflicht- über die Geschäftsinhalts- bis zur 
Elektronikversicherung – bedarfsgerecht zu-
sammenstellen. 

„Die Haftpflichtversicherung ist der Eckpfeiler 
des betrieblichen Versicherungsschutzes und 
somit für die Existenzsicherung unverzicht-
bar“, sagt Marc Simons, Bezirksdirektor der 
SIGNAL IDUNA in Prüm. Die Betriebs-Haft-
pflichtversicherung der BPS ist in der Regel in 
drei Tarif-Varianten – Exklusiv, Optimal, Kom-

pakt – erhältlich. Darüber hinaus kann der 
Kunde einzelne Deckungspositionen, wie etwa 
Schlüsselverlust, ganz nach seinem Bedarf 
erhöhen. So lässt sich dieser wichtige Teil der 
Betriebsabsicherung individuell auf den Be-
trieb abstimmen. Automatisch enthalten sind 
beispielsweise die Umwelt- und Internethaft-

pflicht, letztere in der Tarif-Variante Exklusiv 
sogar bis zur Höhe der vollen Versicherungs-
summe. 

Betriebsinhaber sollten die Absicherung ihres 
Betriebes nicht auf die leichte Schulter neh-
men. Nicht selten belaufen sich die finanziel-

len Folgen eines Haftpflichtschadens 
auf sechsstellige Beträge. Ohne Be-
triebshaftpflicht ist unter Umständen 
dann sogar die wirtschaftliche Existenz 
des Betriebes bedroht. 

Ein immens wichtiger, von vielen Be-
triebsinhabern aber unterschätzter Be-
standteil des Versicherungsschutzes ist 
auch die Betriebsunterbrechungsver-
sicherung. Marc Simons: „Wenn zum 
Beispiel nach einem schweren Einbruch 
oder Brand der Betrieb geschlossen 
bleibt, laufen ja Kosten wie etwa Löhne 
weiter. Das ist oft viel teurer als der zu-
grunde liegende Sachschaden.“ 

Die dynamische Selbstbeteiligung und die 
Erweiterte Neuwertdeckung sind weitere her-
vorstechende Merkmale der BPS. Genauso wie 
ein optionaler, dynamischer Selbstbehalt und 
ein Beitragsnachlass für Neukunden von zehn 
Prozent über die ersten drei Jahre.

Advertorial



 
 
 

Wer ist begünstigt?
Begünstigt sind alle Wohnungseigentümer, die energetische Maßnah-
men an eigengenutzten Gebäuden durchführen.
Hierzu zählen auch, an andere Personen unentgeltlich überlassene Woh-
nungen.
Nicht begünstigt ist nur teilweise eigengenutztes bzw. fremdvermietetes 
Wohnungseigentum.

Welche Maßnahmen sind begünstigt?
1. Wärmedämmung von Wänden,
2. Wärmedämmung von Dachflächen,
3. Wärmedämmung von Geschossdecken,
4. Erneuerung der Fenster oder Außentüren,
5. Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage,
6. Erneuerung der Heizungsanlage,
7. Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und 
 Verbrauchsoptimierung
8. Optimierung bestehender Heizungsanlagen (sofern diese älter als 
 zwei Jahre sind)

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Das Objekt ist bei Durchführung der Maßnahme älter als zehn Jahre. 
Begünstigt sind Maßnahmen mit Beginn nach dem 31.12.2019 und Fer-
tigstellung vor dem 01.01.2030.
Die energetischen Maßnahmen müssen von einem Fachunternehmen 
durchgeführt und durch eine nach amtlich vorgeschriebenem Muster 
erstellte Bescheinigung bestätigt werden.
Weitere Voraussetzung ist eine ordnungsgemäße Rechnung mit nach-
folgendem Inhalt:
• Ausweis der förderfähigen Maßnahme
• Arbeitsleistung des Fachunternehmens
• Anschrift des begünstigten Objektes
• Ausfertigung der Rechnung in deutscher Sprache
Die Zahlung ist auf ein Konto des Leistungserbringers zu überweisen 
(keine Barzahlung).

Muss ich ein Sanierungsprogramm durchführen oder werden 
Einzelmaßnahmen ebenfalls gefördert?
Es werden mehrere Maßnahmen gleichzeitig, zeitlich hintereinander lie-
gende Maßnahmen sowie umfassende Sanierungen im Rahmen eines 
Sanierungsfahrplanes gefördert.

Die Steuerbegünstigung kann für mehrere Objekte in Anspruch genom-
men werden, vorausgesetzt diese werden zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt.

Muss ein Energieberater die Sanierungsmaßnahmen begleiten?
Die Sanierungsmaßnahme muss grds. nicht durch einen Energieberater 
begleitet werden. Dies ist jedoch u. U. empfehlenswert, da dieser darauf 
achten kann, dass alle Vorgaben der aktuellen Energiesparverordnung 
eingehalten werden, um eine Steuerbegünstigung bzw. einen Förderung 
der KfW zu erhalten.

Wie hoch ist die Steuerbegünstigung?
Bei Vorliegen der Voraussetzungen können von den Aufwendungen für 
die Sanierungsmaßnahme von der tariflichen Einkommensteuer abge-
zogen werden:
• Im Jahre des Abschlusses: 7% max. 14.000,00 €
• Im ersten Folgejahr: 7% max. 14.000,00 €
• Im zweiten Folgejahr: 6% max. 12.000,00 €
  20% max. 40.000,00 €
Die Obergrenze der Sanierungsmaßnahmen liegt bei 200.000 €. Die 
Förderung in Höhe von max. 40.000 € wird nur einmal je Objekt ge-
währt.

Wann scheidet die Steuerbegünstigung aus?
Die Steuerbegünstigung kann nicht in Anspruch genommen werden, 
sofern die Kosten bereits als Betriebsausgaben/Werbungskosten, Son-
derausgaben, außergewöhnliche Belastungen oder im Rahmen der Steu-
erermäßigung für Handwerkerleistungen berücksichtigt wurden.
Wurde die Sanierungsmaßnahme im Rahmen einer öffentlich geförder-
ten Maßnahme durchgeführt oder durch ein zinsverbilligtes Darlehen 
finanziert, scheidet die Steuerermäßigung ebenfalls aus (z.B. KfW-För-
derungen).

Gibt es Alternativen zur Steuerbegünstigung?
• Zuschuss der KfW für energetische Sanierungen (Zuschuss 430)
• Zinsverbilligte Darlehen der KfW-Bank (Kredit 151/152/430)
• BAFA-Zuschuss zur Heizungsoptimierung/Erneuerung der Heizungs-
 anlage

Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen 
an eigengenutzten Wohngebäuden gültig ab 01.01.2020

SPÜRBAR MEHR ERGEBNIS. 
FÜHLBAR MEHR NÄHE.

www.lehnen-partner.de

GEROLSTEIN 0 65 91 95 04-0
PRÜM 0 65 51 77-0
BITBURG 0 65 61 96 61-0 
DAUN 0 65 92 17 33-0 
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Neues Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
Mindestausbildungsvergütung seit dem 01.01.2020

Rechtsanwalt Nico Schmitz
BOMM SCHATZ Rechtsanwälte Partnergesellschaft mbB, Trier

Seit dem 01.01.2020 sind zahlreiche Ände-
rungen des BBiG in Kraft getreten. Die neuen 
Regelungen gelten bundesweit für alle Aus-
zubildenden. Ob die nunmehr geltende Min-
destvergütung für Auszubildende durch den 
Ausbilder zu zahlen ist, ist vom Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses abhängig.
So haben Auszubildende einen Anspruch 
auf die nunmehr geltende Mindestvergü-
tung, wenn der Ausbildungsvertrag nach 
dem 01.01.2020 abgeschlossen wurde. Für 
bereits bestehende Verträge, die vor dem 
01.01.2020 abgeschlossen wurden, haben 
die Neuregelungen im BBiG hinsichtlich der 
zu zahlenden Mindestausbildungsvergütung 
keine Auswirkungen. Für solche Altverträge 
sind die vormals vereinbarten Ausbildungs-
vergütungen weiter zu zahlen. Eine Anpas-
sung an die Mindestausbildungsvergütung 
kann ein jeder Ausbilder selbstverständlich 
freiwillig vornehmen.
Die Höhe der zu zahlenden Ausbildungsver-
gütungen ist bis zum Jahr 2023 geregelt. 
So gilt im Jahr 2020, dass im ersten Aus-
bildungsjahr eine Mindestausbildungsver-
gütung in Höhe von 515,00 €, im zweiten 
Ausbildungsjahr eine Mindestvergütung in 
Höhe von 608,00 €, im dritten Ausbildungs-
jahr eine Mindestvergütung in Höhe von 
695,00 € und im vierten Ausbildungsjahr 
eine Mindestausbildungsvergütung in Höhe 

von 721,00 € zu zahlen ist.
Die diesbezüglichen zu zahlenden Ausbil-
dungsvergütungen steigen, entsprechend 
der festgelegten Beträge bis zum Jahr 2023 
stetig an. Ab dem Jahr 2024 passt sich die 
Höhe der zu zahlenden Mindestausbildungs-
vergütung jährlich an die durchschnittliche 
Entwicklung aller Ausbildungsvergütungen 
an. Die zu zahlende Ausbildungsvergütung 
ist davon abhängig, in welchem Kalender-
jahr die Ausbildung beginnt.
Insoweit eine Tarifgebundenheit gegeben 
ist, haben Ausbilder die im Tarifvertrag fest-
gesetzte Höhe der Ausbildungsvergütung 
an die Auszubildenden zu zahlen. Wenn die 
tarifvertraglich festgelegte Ausbildungsver-
gütungshöhe die im BBiG geregelte Min-
destausbildungsvergütung übersteigt, so ist 
die in dem geltenden Tarifvertrag festgesetz-
te Ausbildungsvergütung zu zahlen. Die Re-
gelung der Tarifverträge haben Vorrang vor 
der Mindestausbildungsvergütung.
Ist ein Betrieb nicht tarifgebunden, darf er 
von den in Tarifverträgen geregelten Ausbil-
dungsvergütungen abweichen. Zu beachten 
ist hierbei, dass die vereinbarte Ausbildungs-
vergütung die branchenübliche Vergütung 
bzw. die einschlägige tarifliche Vergütung 
um nicht mehr als 20% unterschreiten darf. 
Eine Unterschreitung um mehr als 20% führt 
zur Verpflichtung des Ausbilders, die bran-

chenübliche Vergütung bzw. die tarifvertrag-
liche Vergütung zahlen zu müssen.
Neben der Änderung im Hinblick auf die 
Mindestausbildungsvergütung sind wei-
tere zahlreiche Änderungen im BBiG zum 
01.01.2020 in Kraft getreten. Diese Ände-
rungen gelten unabhängig vom Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses.
Es ist zu empfehlen, dass Ausbilder sich über 
die in Kraft getretenen Änderungen infor-
mieren und diese beachten. Bei Abschluss 
neuer Ausbildungsverträge muss die nun-
mehr geltende Ausbildungsvergütung zwin-
gend beachtet werden.

Hintergrund: 
Rechtsanwalt Nico Schmitz 
ist Fachanwalt für Arbeits-
recht und Fachanwalt für 
Bau- und Architektenrecht 
in der Kanzlei Bomm Schatz, 
Trier. Die Kanzlei ist Koopera-
tionspartner der Kreishand-
werkerschaft Trier-Saarburg 
in den Bereichen Arbeits-
recht und Inkasso. 
Weitere Infos unter: 
www.das-handwerk.de 
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Gewerberäume 

zu vermieten
Büros/Ladenfl äche, Werkstatt u. Lagerräume

Gesamtfl äche 125,5 m²

ab sofort!

alle Räume Gas-Zentralbeheizt
Tel.: 06501-6031728 

Konz-Karthaus, Karthäuser-Str. 119



Helden sollten nicht warten.
Mietservice. Besser. DBL.

Wir kümmern uns  
um Ihre Berufskleidung.  
Sie retten die Welt.

ITEX Gaebler-Industrie-Textilpflege GmbH & Co. KG
info@dbl-itex.de | www.dbl-itex.de
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Rechtsanwalt Nico Schmitz
BOMM SCHATZ Rechtsanwälte Partnergesellschaft mbB, Trier



innogy.com

In Kooperation mit

Mitgliedschaft
wird Partnerschaft.
Wie nutzt man Energie innovativ? Und wo kann man sparen?
Dazu berate ich Sie bei allen Fragen rund um Ihre Energie versorgung 
als persönliche Verbandsbetreuerin. Fordern Sie noch heute 
Ihr maßgeschneidertes Angebot bei mir an. Energie wird innogy.

Irmgard Busch
(Mitgliederberatung
Kreishandwerkerschaft)
T 06551 960215
ibusch@das-handwerk.de

Angebot 
anfordern!
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